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Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich -- national national --

I.I. Informationsgewinnung der Finanzverwaltung Informationsgewinnung der Finanzverwaltung 
auf nationaler Ebeneauf nationaler Ebene

1.1. Steuerliche AuSteuerliche Außßenprenprüüfungfung

a.a. Automatisierter Abruf von Kontoinformationen;Automatisierter Abruf von Kontoinformationen;
§§ 93 b AO. Anlassbezogen und zielgerichtet. 93 b AO. Anlassbezogen und zielgerichtet. 
Mitgeteilt werden: Kontonummer, Tag der Mitgeteilt werden: Kontonummer, Tag der 
Errichtung und AuflErrichtung und Auflöösung, Name des Inhabers sowie sung, Name des Inhabers sowie 
des Verfdes Verfüügungsberechtigten.gungsberechtigten.

b.b. AuskAusküünfte von Dritten (auch Banken) aufgrund von nfte von Dritten (auch Banken) aufgrund von 
Auskunftspflichten, Auskunftspflichten, §§ 93 AO93 AO



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich -- national national --

2. 2. Rentenbezugsmitteilungen; Rentenbezugsmitteilungen; §§ 22a EStG22a EStG

3.3. Mitteilungspflichten der NotareMitteilungspflichten der Notare

4.4. UmsatzsteuernachschauUmsatzsteuernachschau

5.5. Anzeige von Steuerstraftaten; Anzeige von Steuerstraftaten; §§ 116 AO116 AO

a.a. Anzeigepflicht von Gerichten und BehAnzeigepflicht von Gerichten und Behöörden,rden,

b.b. wenn Tatsachen bekannt werden, die auf wenn Tatsachen bekannt werden, die auf 
Steuerstraftat Steuerstraftat „„schlieschließßen lassenen lassen““

c.c. Anzeige gegenAnzeige gegenüüber Finanzbehber Finanzbehöörden o. rden o. 
Bundeszentralamt fBundeszentralamt füür Steuernr Steuern



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich -- international international --

II.II. GrenzGrenzüüberschreitender Informationsaustauschberschreitender Informationsaustausch
1.1. IZA (Informationszentrale fIZA (Informationszentrale füür steuerliche r steuerliche 

Auslandbeziehungen)Auslandbeziehungen)
a.a. Sammelt und erteilt u. a. Informationen Sammelt und erteilt u. a. Informationen üüber Personen ber Personen 

mit Auslandbeziehungen, Steueroasen, mit Auslandbeziehungen, Steueroasen, 
Rechtsprechung Rechtsprechung ……

b.b. ErhErhäält Meldungen der Veranlagungsstellen lt Meldungen der Veranlagungsstellen üüber ber 
meldepflichtige Tmeldepflichtige Täätigkeiten mit Auslandbezug tigkeiten mit Auslandbezug 
(Gr(Grüündung/Erwerb von Betriebsstndung/Erwerb von Betriebsstäätten im Ausland, tten im Ausland, 
Beteiligung an auslBeteiligung an ausläändischen ndischen PersGPersG) sowie der ) sowie der 
SteuerfahndungsSteuerfahndungs-- und Auund Außßenprenprüüfungsstellen fungsstellen üüber ber 
AuslandssachverhalteAuslandssachverhalte



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich –– international international --

2.2. GeldwGeldwääscheverdachtsanzeigescheverdachtsanzeige
a.a. Kreditinstitute, Kreditinstitute, vermvermöögensverwaltendegensverwaltende Personen und Unternehmen Personen und Unternehmen 

haben umfangreiche Identifizierungshaben umfangreiche Identifizierungs--, Aufzeichnungs, Aufzeichnungs-- und und 
Anzeigepflichten nach dem Anzeigepflichten nach dem GwGGwG gegengegenüüber ber 
StrafverfolgungsbehStrafverfolgungsbehöörden.rden.

b.b. Anzeige von VerdachtsfAnzeige von Verdachtsfäällen der Geldwllen der Geldwääsche bei sche bei 
StrafverfolgungsbehStrafverfolgungsbehöörde undrde und

c.c. der Zentralstelle fder Zentralstelle füür Geldwr Geldwääsche Verdachtsanzeigen des sche Verdachtsanzeigen des 
Bundeskriminalamtes (sog. Financial Bundeskriminalamtes (sog. Financial IntelligenceIntelligence Unit)Unit)

d.d. ffüührt Nachrichtenaustausch mit anderen FIU durchhrt Nachrichtenaustausch mit anderen FIU durch
e.e. StrafverfolgungsbehStrafverfolgungsbehöörden haben Finanzbehrden haben Finanzbehöörden rden üüber Einleitung ber Einleitung 

eines Strafverfahrens zu informieren.eines Strafverfahrens zu informieren.



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich –– international international --

3.3. EUEU--ZinsrichtlinieZinsrichtlinie

a.a. Gegenstand der Gegenstand der ZinsRlZinsRl ist Informationsaustausch ist Informationsaustausch 
üüber Zinsertrber Zinserträäge zwischen EUge zwischen EU--Mitgliedsstaaten.Mitgliedsstaaten.

b.b. Ziel ist effektive Besteuerung von ZinsertrZiel ist effektive Besteuerung von Zinserträägen gen 
natnatüürlicher Personen in einem anderen rlicher Personen in einem anderen 
Mitgliedsstaat.Mitgliedsstaat.

c.c. Zahlstellenprinzip d.h. Banken, TreuhZahlstellenprinzip d.h. Banken, Treuhäänder fnder füür r 
Erbengemeinschaft etc. haben Informationsaustausch Erbengemeinschaft etc. haben Informationsaustausch 
vorzunehmenvorzunehmen



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich -- international international --

d.d. Verfahren: Zahlstellen haben Daten der Verfahren: Zahlstellen haben Daten der 
ZinszahlungsvorgZinszahlungsvorgäänge den zustnge den zustäändigen Behndigen Behöördenrden
(hier BMF) zu melden. (hier BMF) zu melden. 

e.e. Inhalt der Meldung: IdentitInhalt der Meldung: Identitäät und Wohnsitz des t und Wohnsitz des 
wirtschaftlich Berechtigten, Name und Anschrift der wirtschaftlich Berechtigten, Name und Anschrift der 
Zahlstelle, Kontonummer des wirtschaftlich Zahlstelle, Kontonummer des wirtschaftlich 
Berechtigten, Gesamtbetrag der ZinsenBerechtigten, Gesamtbetrag der Zinsen

f.f. Zinszahlung: grenzZinszahlung: grenzüüberschreitende Zinsertrberschreitende Zinserträäge aus ge aus 
ForderungenForderungen

g.g. Zur Missbrauchsvermeidung ist Ausdehnung der Zur Missbrauchsvermeidung ist Ausdehnung der 
ZinsRlZinsRl geplantgeplant



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich –– international international --

•• Art. 26 Informationsaustausch. Art. 26 Informationsaustausch. 
•• (1)(1) Die zustDie zustäändigen Behndigen Behöörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen rden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen 

aus, die zur Durchfaus, die zur Durchfüührung dieses Abkommens oder zur Verwaltung oder hrung dieses Abkommens oder zur Verwaltung oder 
Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder AAnwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und rt und 
Bezeichnung, die fBezeichnung, die füür Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer r Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
GebietskGebietsköörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, sowrperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die eit die 
diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widersdiesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. pricht. 
Der Informationsaustausch ist durch ArtikelDer Informationsaustausch ist durch Artikel 11 und und 22 nicht eingeschrnicht eingeschräänkt. nkt. 

•• (2)(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach AbsatzAlle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind 1 erhalten hat, sind 
ebenso geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rebenso geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses echts dieses 
Staates beschafften Informationen und dStaates beschafften Informationen und düürfen nur den Personen und Behrfen nur den Personen und Behöörden rden 
(einschlie(einschließßlich der Gerichte und der Verwaltungsbehlich der Gerichte und der Verwaltungsbehöörden) zugrden) zugäänglich gemacht nglich gemacht 
werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckungwerden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder oder 
Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsStrafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in ichtlich der in 
AbsatzAbsatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht üüber diese Personen oder ber diese Personen oder 
BehBehöörden befasst sind. Diese Personen oder Behrden befasst sind. Diese Personen oder Behöörden drden düürfen die Informationen rfen die Informationen 
nur fnur füür diese Zwecke verwenden. Sie dr diese Zwecke verwenden. Sie düürfen die Informationen in einem rfen die Informationen in einem 
ööffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidungffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. offen legen. 



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich –– international international --

4.4. Art. 26 OECDArt. 26 OECD--MA InformationsaustauschMA Informationsaustausch

a.a. Es werden alle AuskEs werden alle Ausküünfte erteilt, die zur nfte erteilt, die zur 
DurchfDurchfüührung des innerstaatlichen Rechts bzgl. der hrung des innerstaatlichen Rechts bzgl. der 
Besteuerung erforderlich sind.Besteuerung erforderlich sind.

b.b. AuskAusküünfte knfte köönnen nicht mehr unter Verweis auf das nnen nicht mehr unter Verweis auf das 
Bankgeheimnis verweigert werden. Bankgeheimnis verweigert werden. 



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich -- international international --

c.c. Beispiel Schweiz: Beispiel Schweiz: 
aaaa.. FrFrüüher Auskunftserteilung nur in Ausnahmefher Auskunftserteilung nur in Ausnahmefäällen llen 

(Steuerbetrug)(Steuerbetrug)

bbbb.. Aktuell am 27.10.2010 Unterzeichnung des revidierten DBA Aktuell am 27.10.2010 Unterzeichnung des revidierten DBA 
zwischen D und der CH in Bern. Danach wird zwischen D und der CH in Bern. Danach wird u.au.a. der . der 
Informationsaustausch nach OECDInformationsaustausch nach OECD--Standard vereinbart. Standard vereinbart. 
Danach werden alle fDanach werden alle füür die Durchfr die Durchfüührung der Besteuerung hrung der Besteuerung 
(Besteuerungsverfahren wie auch Steuerstrafverfahren) (Besteuerungsverfahren wie auch Steuerstrafverfahren) 
erforderlichen Auskerforderlichen Ausküünfte erteilt. Das Bankgeheimnis wird nfte erteilt. Das Bankgeheimnis wird 
faktisch aufgehoben. Das Revisionsprotokoll bedarf der faktisch aufgehoben. Das Revisionsprotokoll bedarf der 
Ratifikation durch die jeweiligen Landesparlamente zur Ratifikation durch die jeweiligen Landesparlamente zur 
Wirksamkeit.Wirksamkeit.



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich –– international international --

cccc.. U. a. folgende EinschrU. a. folgende Einschräänkungen: nkungen: 

(1)(1) Durch die Auskunft werden wesentliche Interessen der Durch die Auskunft werden wesentliche Interessen der 
Schweiz verletzt; Schweiz verletzt; 

Amtshilfe ist ausgeschlossen, wenn sie auf Information Amtshilfe ist ausgeschlossen, wenn sie auf Information 
beruht, die durch Straftat nach Schweizer Recht erlangt beruht, die durch Straftat nach Schweizer Recht erlangt 
wurden (Datendiebstahl)wurden (Datendiebstahl)

(2)(2) Zweifelsfreie Identifikation der betreffenden Person Zweifelsfreie Identifikation der betreffenden Person 
erforderlich, z. B. keine Sammelauskerforderlich, z. B. keine Sammelausküünfte nfte üüber ber 
Bankkunden.Bankkunden.

(3)(3) VerstoVerstoßß gegen Treu und Glaubengegen Treu und Glauben



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich –– international international --

d.d. Die nDie näähere Ausgestaltung des here Ausgestaltung des 
Informationsaustausches kann je nach Staat variieren. Informationsaustausches kann je nach Staat variieren. 
Im Ergebnis werden jedoch auf Anfrage zukIm Ergebnis werden jedoch auf Anfrage zuküünftig nftig 
umfassende Auskumfassende Ausküünfte erteiltnfte erteilt



Nationaler und internationaler Datentransfer im Nationaler und internationaler Datentransfer im 
steuerlichen Bereich steuerlichen Bereich –– international international --

e.e. Ausblick:  Beinahe alle Staaten bekunden OECDAusblick:  Beinahe alle Staaten bekunden OECD--
Standard einhalten und sich entsprechend Standard einhalten und sich entsprechend 
vvöölkerrechtlich verpflichten zu wollen. lkerrechtlich verpflichten zu wollen. 

f.f. Umsetzung wird durch das Global Forum fUmsetzung wird durch das Global Forum füür r 
Transparenz und Informationsaustausch Transparenz und Informationsaustausch üüberwacht, berwacht, 
welches aus mehr als 90 OECD welches aus mehr als 90 OECD –– und Nichtund Nicht--OECDOECD--
Staaten besteht.Staaten besteht.



Auswirkungen der Auswirkungen der weitreichendenweitreichenden
InformationsmInformationsmööglichkeitenglichkeiten

III.III. Folgen fFolgen füür die r die strafbefreiendestrafbefreiende SelbstanzeigeSelbstanzeige
gem. gem. §§ 371 AO371 AO

1.1. BGH Beschluss v. 20.5.2010 BGH Beschluss v. 20.5.2010 –– 1 StR 577/091 StR 577/09
a.a. …“…“Im Hinblick darauf, dass der fiskalische Zweck, noch Im Hinblick darauf, dass der fiskalische Zweck, noch 

unbekannte Steuerquellen zu erschlieunbekannte Steuerquellen zu erschließßen, angesichts der en, angesichts der 
bestehenden Ermittlungsmbestehenden Ermittlungsmööglichkeiten und der verbesserten glichkeiten und der verbesserten 
internationalen Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung internationalen Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung 
verloren hat, erlangt der weitere Zweck, Rverloren hat, erlangt der weitere Zweck, Rüückkehr zur ckkehr zur 
Steuerehrlichkeit, zusSteuerehrlichkeit, zusäätzliches Gewicht.tzliches Gewicht.

b.b. Teilselbstanzeige ist nicht mehr Teilselbstanzeige ist nicht mehr strafbefreiendstrafbefreiend ((ÄÄnderung der nderung der 
Rechtsprechung)Rechtsprechung)

c.c. Weitere EinschrWeitere Einschräänkungen der nkungen der strafbefreiendenstrafbefreienden Selbstanzeige Selbstanzeige 
finden sich in dem vorstehenden Beschlussfinden sich in dem vorstehenden Beschluss



Auswirkungen der Auswirkungen der weitreichendenweitreichenden
InformationsmInformationsmööglichkeitenglichkeiten

2.2. Reaktionen des GesetzgebersReaktionen des Gesetzgebers

a. a. Streichung des Streichung des §§ 371 AO ist in der Diskussion,371 AO ist in der Diskussion,
jedoch wenig wahrscheinlich.jedoch wenig wahrscheinlich.

b.b. Voraussichtlich EinschrVoraussichtlich Einschräänkung des nkung des 
Anwendungsbereiches des Anwendungsbereiches des §§ 371 AO;371 AO;
u. a. geplant:u. a. geplant:



Auswirkungen der Auswirkungen der weitreichendenweitreichenden
InformationsmInformationsmööglichkeitenglichkeiten

aa.aa. Ausschluss der Selbstanzeige bereits bei Versendung der Ausschluss der Selbstanzeige bereits bei Versendung der 
PrPrüüfungsanordnungfungsanordnung

bb.bb. Strafzuschlag von 5 % auf die hinterzogene SummeStrafzuschlag von 5 % auf die hinterzogene Summe

cc.cc. Ausschluss der TeilselbstanzeigeAusschluss der Teilselbstanzeige

dd.dd. kein Wiederaufleben der Selbstanzeigemkein Wiederaufleben der Selbstanzeigemööglichkeit nach glichkeit nach 
Abschluss der AuAbschluss der Außßenprenprüüfungfung

ee.ee. Aufhebung der Aufhebung der strafbefreiendenstrafbefreienden DrittanzeigeDrittanzeige

c.c. Konkrete Entwicklung des Konkrete Entwicklung des GesetzgebungsvorhabensGesetzgebungsvorhabens
bleibt abzuwarten. Umsetzung vermutlich in 2011.bleibt abzuwarten. Umsetzung vermutlich in 2011.
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-- Fragen? Fragen? --

Rechtsanwalt UweRechtsanwalt Uwe--JJüürgen Bohlenrgen Bohlen
Fachanwalt fFachanwalt füür Steuerrechtr Steuerrecht

RechtsanwRechtsanwäälte von lte von BoninBonin und und BraungardBraungard



VielenVielen Dank Dank ffüürr IhreIhre
AufmerksamkeitAufmerksamkeit!!


